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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

04.03.1981 

Geschäftszahl 

0274/80 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 0351/76 E 25. Februar 1977 VwSlg 9261 A/1977 RS 3 

Stammrechtssatz 

Die Disziplinarbehörde ist nicht nur an ein VERURTEILENDES strafgerichtliches, sondern auch an ein solches 
verwaltungsbehördliches Erkenntnis gebunden. 


